Aufenthaltsbeendigung von vollziehbaren ausreisepflichtigen
Auslandern in den Wintermonaten 2024/2025

Bezug: Schreiben des Tharinger Ministeriums fir Inneres und Kommunales vom 27.11.2024

Aus gegebenem Anlass bitte ich die Auslanderbehoérden zu unterrichten, hinsichtlich
vorgesehener Abschiebungen in den Wintermonaten 2024/2025 vom 1. Dezember 2024
bis zum 31. Marz 2025 wie folgt zu verfahren:

Grundsatzlich ist die vollziehbare Ausreisepflicht auch wahrend der Wintermonate mit dem
vorrangigen Ziel einer freiwilligen Ausreise konsequent und auf angemessene Weise
durchzusetzen.

Sofern Betroffene nicht freiwillig ausreisen, ist eine Abschiebung nach § 58 Abs. 1 Satz 1
AufenthG durchzufiihren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen und
Einzelfallprifungen zu dem Ergebnis fuhren, dass eine Ruckkehr in Wirde und Sicherheit
moglich ist.

In die Einzelfallprifungen sollen die konkrete Situation in den jeweiligen Herkunftslandern
und das eventuelle Vorliegen einer besonderen Schutzbediirftigkeit einbezogen werden.

Fur die Situation im Herkunftsland kann ausschlaggebend sein, wie sich die winterlichen
Witterungsbedingungen darstellen. In diesem Zusammenhang kann auch die
Wohnraumsituation, die allgemeine Versorgungslage sowie die Frage, ob
Verkehrsverbindungen vom Zielflughafen bis zum Wohnort zur Verfiigung stehen, in die
Bewertung mit einbezogen werden.

Eine besondere Schutzbedirftigkeit ist regelmalig anzunehmen bei:

— Kernfamilien mit einem individuell begrindeten besonderen Schutzbedarf (z. B.
Familien mit minderjdhrigen Kindern und/oder besonders betreuungsbeduirftigen
Mitgliedern der betroffenen Kernfamilie) und

— besonders betreuungsbedirftigen Personen wie Schwangere, unbegleitete
Minderjahrige, lebensaltere, behinderte oder erkrankte Personen.

Fihrt die Einzelfallprifung zu der begriindeten Annahme, dass wegen der winterlichen
Witterungsbedingungen im jeweiligen Herkunftsland und dem zuséatzlichen Vorliegen einer
besonderen Schutzbedirftigkeit eine Abschiebung in das jeweilige Herkunftsland wahrend
der Wintermonate nicht zumutbar ist, kdnnen Betroffene und gegebenenfalls deren
Kernfamilien bis zum 31. Marz 2025 gemal § 60a Abs. 2 Satz 3 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG) geduldet werden.

Die Regelung ist nicht auf bestimmte Herkunftsstaaten beschrankt.

Ausgenommen von der Regelung sind Personen, bei denen eine vollziehbare
Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG erlassen worden ist, die ausgewiesen worden
sind, bei denen ein schwerwiegendes oder besonders schwerwiegendes
Ausweisungsinteresse nach § 54 AufenthG vorliegt oder die wegen einer im Bundesgebiet
begangenen vorsatzlichen Straftat verurteilt worden sind, wobei Geldstrafen von bis zu 50
Tagessatzen oder bis zu 90 Tagessatzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz
oder dem Asylgesetz nur von Auslandern begangen werden kénnen, aul3er Betracht bleiben.
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Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen zur Aufenthaltsbeendigung von
vollziehbar ausreisepflichtigen Auslandern in den Wintermonaten 2024/2025 nicht auf Dublin-
Falle anwendbar sind.

Seite 2 von 2






Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		241127 Winterabschieberegelung 2024_2025.pdf









		Bericht erstellt von: 

		



		Firma: 

		







[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 29



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

